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Artikeländerungssatzung zur 

 

G e b ü h r e n s a t z u n g  

 

 zur Satzung über die Benutzung der Kindergärten  

 

der Gemeinde Grävenwiesbach 
 

 

 

Artikel 1 

 

Der § 2, die Absätze 1 und 2 werden wie folgt geändert: 

 

 

 

§ 2  

Kindergartengebühren 

 

(1)  
a.) Für das zweite Kind einer Familie, das gleichzeitig mit dem ersten Kind einen 

Kindergarten in der Gemeinde besucht, beträgt der Stundensatz 70 Prozent des 

Stundenbetrages des Erst- bzw. Einzelkindes.  

Bei einem ungeraden Betrag wird auf den nächsten vollen Euro aufgerundet. 

 

b.) Für das dritte und jedes weitere Kind einer Familie, das gleichzeitig einen Kindergarten 

in der Gemeinde besucht, wird keine Gebühr erhoben. 

 

c.) Bei den Betreuungsarten Halbtagsbetreuung mit Mittagessen Kindergartenkind, 

Halbtagsbetreuung mit Mittagessen Kleinkind, Ganztagsbetreuung sowie Modullösung 

Ganztagsbetreuung fällt zusätzlich für das Mittagessen eine Verpflegungspauschale in 

Höhe von 76,00 Euro/Monat, inkl. Transportanteil an. 

 

 

(2) Die Kindergartengebühren betragen ohne die Verpflegungspauschale monatlich: 

 

Ganztagsbetreuung  07:00 Uhr – 17:00 Uhr 244,-- Euro 

Modullösung Ganztagsbetreuung 
07:00 Uhr – 13:00 Uhr 

zusätzlich an 3 Tagen bis 17:00 Uhr 
265,-- Euro 

Halbtagsbetreuung mit Mittagessen Kindergartenkind* 

*Das Betreuungsmodell wird nur noch bis zum Ende des 
Kindergartenjahres 2014/2015 in Hundstadt und Laubach angeboten! 

07:30 Uhr – 14:00 Uhr 144,-- Euro 

Halbtagsbetreuung ohne Mittagessen Kindergartenkind 07:30 Uhr – 13:00 Uhr 141,-- Euro 

Halbtagsbetreuung mit pädagogischem Mittagessen an einem Tag 
07:30 Uhr – 13:00 Uhr 
zusätzlich an einem Tag bis 16:00 Uhr  

182,-- Euro 

Ganztagsbetreuung Krippenkind 07:00 Uhr – 17:00 Uhr 384,-- Euro 

Halbtagsbetreuung mit Mittagessen Krippenkind 07:30 Uhr – 14:00 Uhr 239,-- Euro 
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Halbtagsbetreuung ohne Mittagessen Kleinkind (Familiengruppe) 07:30 Uhr – 13:00 Uhr 234,-- Euro 

Halbtagsbetreuung mit Mittagessen Kleinkind (Familiengruppe)* 
*Das Betreuungsmodell wird nur noch bis zum Ende des 

Kindergartenjahres 2014/2015 in Hundstadt und Laubach angeboten! 

07:30 Uhr – 14:00 Uhr 239,-- Euro 

 

 

 

Artikel 2 

 

Der § 5 wird wie folgt geändert: 

 

§ 5 

Inkrafttreten 

 

Die Satzungsänderung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 

 

 

 

 

 

61279 Grävenwiesbach, den 09.12.2014 

 

 

 

     Der Gemeindevorstand 

der Gemeinde Grävenwiesbach 

 

        [ Siegel ] 

 

................................................. 

( Roland Seel, Bürgermeister ) 




